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Leitungen der Abteilungen und Stabsstellen der Zentralverwaltung  

(ohne Universitätsmedizin Göttingen): 

Das Verwaltungskonzil hat am 11.09.2024 eine Geschäftsordnungsänderung beschlossen, 

die hiermit veröffentlicht wird. 

 

Artikel 1 

Die Geschäftsordnung des Konzils der Verwaltung der Georg-August-Universität Göttingen / 

Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.04.2020 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 15/2020, S. 340 ff.; zuletzt 

geändert am 13.07.2022 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 30/2022 S. 585), wird wie folgt geändert: 

 

In § 1 I 1 werden die Worte „in der Regel wöchentlich tagende“ gelöscht. 

 

§ 1 II wird neu gefasst wie folgt: 1Ein Sprecher*innenteam des Verwaltungskonzils, das drei 

Personen umfasst, die das Konzil aus seiner Mitte bestimmt, führt die laufenden Geschäfte 

des Konzils. 2Das Nähere legt das Sprecher*innenteam fest. 3Die Amtszeit der Mitglieder des 

Sprecher*innenteams beträgt zwei Jahre. 4Wiederholte Amtszeiten sind zulässig. 5Bis zur 

Übernahme der Geschäfte durch eine Nachfolge übt ein Mitglied des Sprecher*innenteams 

sein Amt weiter aus. 

 

In § 3 2 werden die Zeichen und Worte „, darunter die*der Sprecher*in oder ihre/seine 

Vertretung,“ gelöscht. 

 

Artikel 2 

Die Änderung ist am Tag des Beschlusses in Kraft getreten. 

__________________________________________________________________________ 

 


